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Sehr geehrte Frau Präsidentin,

zu der oben bezeichneten Eingabe nehme ich aus der Sicht des Bayeri-

schen Stiaatsministeriums für Gesundheit und Pflege wie folgt Stellung:

Der Petent forclert, die Allgemeinverfügung zum Vollzug des lnfektions-

schutzgesetzes (lfSG) vonr 20.03 .2020 außer Kraft zu setzen, die Festle-

Eungen cer Bußgelder für ungültrg zu erKlaren, kerne wetteren einschrän-

kenden N4aßnahmen auf dem Boden der Corona-Pandemie zu erlassen

und den lSachv'erhalt bezüglich des ,,Coronaerregers" zu überprüfen. Als

Begründung führt der lretent zum einen Unverhältnismäßigkeit der Maß-

nahmen bei nicht nacl'rvollziehbarer Gefahr durch die Pandemie auf. Zum

anderen werde,n erhebrliche psychische und somatische Schäden durch die

lvlaßna hrnen brefü rchtet.
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Gefährlichkeit von SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 unterscheidet sich elementar von der saisonalen lnfhlenza.

Es handelt sich um ein neuartiges virus, für welches es, anders als bei der

lnfluenza, keine lmpfung gibt. Zum Zeitpunkt der von der Staatsreg;rerung

getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemle gab r:s auch kei-

ne spezifischen Behandlungsmethoden. Es ist nach wie vor unklar, ob es

saisonale Einflüsse gibt, ob Patienten nach durchgemachter lnfektion einer

lmmunität auflueisen oder wie hoch das Sterberisiko ist.

Die Gefährlichkeit einer lnfektionskrankheit hängt von mehreren Faktoren

ab, insbesondere ihrem Verbreitungsootential in Ce- Be'rö ke.u"_c r^aiJ' -

chen jahreszeitlichen Zyklen, der Häufigkeit schwerer Erkrankungen, dem

Sterberisiko und den verfügbaren Gegenmaßnahmen, z.B. lmpfungen oder

bewährten Beha nd lungsverfah ren.

Die Letalität unter Erkrankten und lnfizierten kann derzeit ebenso wie der

Anteil asymptomatisch lnfizierter nur geschätzt werden. Realistisch scheint

die Annahme von einem Viertel bis zur Hälfte asymptomatischer Fälle so-

wie eine bevölkerungsbezogene Letalität von etwa 1 % der Erkrankten bzw

etwa 0,5 o/o der lnfizierten. Damit liegt die COVID-19-Letalität loei einem

Mehrfachen der Letalität der mit saisonaler lnfluenza lnfizierten, welche -

als orientierungshilfe - mit einem wert von 0,1 c% geschätzt wird. Für eine

Hochrechnung der Mortalität bezogen auf die Bevölkerung insgesamt muss

zudem der aktuelle Anteil der tatsächlich lnfizierten und für eine Vorausbe-

rechnung der Anteil der potentiell Empfänglichen berücksichtigt werden.

Dieser wird für SARS-CoV-2 ohne lnfektionsschutzmaßnahmen, ausge-

hend von der Basisreproduktionszahl von etwa 3, auf 60-70 % geschätzt

und liegt damit etwa viermal höher als bei der saisonalen lnfluenza.ln einer

konservativen Abschä2ung des lmpacts auf die Sterblichkeit in der Bevöl-

kerung multipliziert sich somit eine etwa vierfach höhere individuelie IFR

(infection fatality rate = Todesfälle unter allen lnfizierten) mit einer vermut-

lich vierfach höheren Befallsrate (,,attack rate") der Bevölkerung auf den

Faktor 16 gegenüber der saisonalen lnfluenza.

I

Hinzu kommen bei COVID-'19 noch mögliche Spätfolgen durclh einen Multi-
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organbefall (Morbidität) bei Genesenen

rn Bayem und Deutschlano wurden fruhzeitig klar gestufte Ausgangsbe-

schränkungen erlassen. Als eindeutige Folge dieser Einschränkungen ist

festzustellen, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit Beginn dieser

lrlaßnal'ner, zLrnückgegangen ist Ein urrfassender Lockdown wie in ande-

'er S:aate1 \,rJnce nie'Cu':h nicnt nonvendlo

,',anrenc =rce Lla'z infa^g Apll202A in Bayern gemittelt täglich ca. 1.500

neue Infektionen nach den Infektionsschutzgesetz (lfSG) gemeldet wurden

(teilweise um die 2.000). waren es zum Zeitpunkt der Eingabe am

08.04.20'20 1486 Fälle und am 08 Juli 2020 101 neue Meldungen. Die Zahl

der Fälle ebenso die schweren COVID-19-Verläufe gingen also dank kon-

sequenter Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 stark zurück.

lm Verlauf und insbesondere bei differenzierter Betrachtung in der Alters-

gruppe drer über 65-Jährigen zeigt sich für den Monat April 2020 (Datenver-

fiigbarkeit zum 12.06.2020) eine Übersterblichkeit der allgemeinen Mortali-

tä'l auch in Deutschland. Die speziflschen COVID-19-Sterbefälle sind eine

plausible Erklärung dafür. Diese zeigt sich jedoch geringer ausgeprägt als

in Ländern wie ltalien, Frankreich, Schweden, Großbritannien oder Belgien,

was den Erfolg unserer Maßnahmen deutlich macht.

Des Weiteren zeigen Verlaufsbeobachtungen, dass auch andere lnfekti-

onskrankheiten, z. B. respiratorische Erkrankungen oder Noroviruserkran-

kungen, stark z:urückgegarrgen sind. Auch hier wirkt sich wie bei SARS-

CoV-2 dir-. Verrninderung der Kontakte positiv aus.

Db Annahme, dass die medizinische Versorgung ohne das Ergreifen von

SctruEnraßnahmen durch einen Massenanfall von intensirrynedizinisch zu

behandelnden Personen rasch zusammenbrechen kann, enscheint ange-

si*rts der Situation in Norditalien und Spanien im Frühjahr vor dem Lock-

deyn sowb derreit in den USA, realistisch.
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Eine Pandemie ist ein schwerwiegender Einschnitt in eine Gesellschaft und

bringt zwangsläufig erhebliche Einschränkungen mit sich. Die Mund-Nasen-

Bedeckung (MNB) ist, nur ein Teir einer umfassenden strategie, um sich

selbst und andere Menschen vor einer möglichern Ansteckung zu s,chützen.

lnsbesondere in Verbindung mit der Einhaltung des Mindestabstarrds von

1,5 m und anderer Hygienemaßnahmen bietet die MNB einen zusätzlichen

Schutz gegen das Corona-Virus. Wissenschaftliche Untersuchungen bele-
gen, dass unterschiedliche Materialien, wie Baumwolle, seide, Flanell, chif-
fon, verschieden synthetische Stoffe unc ihre Komb;ratiorer nfekl,öSe

Tröpfchen und Aerosole zurückhalten können.

Diese Annahme legt auch der Bayerische Venrvaltungsgerichtshof seinem

Beschluss vom 07.05.2020 zugrunde (vGH, Beschluss vom 07.05 .za2o -
20 NE 20.955). Durch eine MNB können infektiöse Tröpfchen und Aeroso-

le, die man z.B. beim sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen

werden. somit kann das Risiko, eine andere person auf diesem w'eg anzu-

stecken, verringert werden (Fremdschutz). Das gilt insbesondere fur Situa-

tionen, in denen mehrere Menschen in geschlossenem Räumen zusam-

mentreffen und sich dort länger aufhalten (oder der Abstand von mindes-

tens 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann (z B rr

Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmittelnt) Selbst ist man ebenfalls ge-

schützt. wenn dies von allen beachtetwrrd. !n,,/enn das Tragen einer l,lNB

aus medizinischen Gründen eine ernsthafte Gefährdung der Gesundheit

bedeuten würde, muss diese nicht getragen werden. Eine entsprechende

Ausnahmeregelung enthält § 1 Abs. 2 Nr. 2der 6. BaylfSM.

Die Pflicht zum Tragen einer MNB ist auch nicht unverhältnisrrräßig Sie

beschränkt sich auf bestimmte Situationen im öffentlichen Raum und damit

auf nur wenige Tätigkeiten, bei denen ein erhöhtes lnfektionsrisiko oesteht

und bei denen der notwendige Mindestabstand häufig nicht eingehalten

werden kann. Außerdem werden auch notwendige Ausnahmen geregelt.

Es ist kein gleich geeignetes Mittel zur Verminderung des lnfektionsge-

schehens ersichtlich, dass weniger stark in Grundrechte eingreift. Ilierbei
ist auch zu berücksichtigen, dass die Eingriffsintensität als gering anzuse-

Belastung durch Maßnahmen:
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hen ist

Die stets abgewogenen Maßnahmen zum lnfektionsschuE haben ent_
scheidend dazu beigetragen, die corona-pandemie in Bayer.n zu bekämp_
fun- Sie habenr damit viele SARS-CoV-2 lnfektionen, COVID-.Ig Erkrankun-
gen und Sterbefälle verhindert. Ohne die Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie, wäre eine exponentblle steserung der sARS-cov-2 Infektio-
nen, der covlDlg Erkrankungen und sterbefäile zu erwarten gewesen.
Die staatsregierung seut de§hatb den Kuns der umsicht und vorsicht fort.
ln den kommenden Monaten werden weitere Erleichterungen beiden be-
sehlo.ssenen Maßnahmen eingereitet, um wirtschaftund Geselrschaft zu
stärken, Auch die psychischen Folgen der Maßnahmen können im Zuge
der Lockerungen gelindert werden. oberstes Ziel bleibt aber der schutz der
Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems in Bayern. Rückfälle
mit höheren Ansteckungsraten oder in eine zweite Welle der lnfektion müs-
sen unbedingt vermieden werden.

Mit freundllchen Grüßen

Melarrir-. Hunrl MdL

Staatsministerin

I
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Petition vom 08.04.2020

Mit fieundlichen Grüßen

Seht geehter Herr Thamm,

der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat Ihre Peution auch am 20.10'2020

vertagtund nun in der öffentlichen Sitzung vom 27 .10.2020 (mit Livestream

und Jhne Nennung vofl personenbezogenen Daten) beraten und beschlossefl,

die Petition,,aufgtund der Erklärung det Staatstegierung als erledigt" zu

betrachten (§ aO Nt. 4 der Geschäftsotdnung füt den Bayerischen Land-

tag).

Der Ausschuss hat zulhretPetition eine Stellungnahme des Bayerischen

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege eingeholt. Das Staatsministedum

kam bei der Übeqprüfung des Sachverhalts zu dem Ergebnis, dass Ihrem Anlie-

gen aufgrund det geltenJen techtlichen Bestimmungen nicht entsptochen_ Yef--
äen körine und die Vorgehensweise der betreffenden Stellen rechtens und durch

das Infektionsgeschehen aflgemessen sei'

Nach sorgPältiger Auseinandercetzung mit dem Sachverhalt hält der Ausschuss

die Erklärurg ä". Staatsministeriums fi.it richtig und sieht deshalb keine Mög-

lichkeit, Ihrer Petition zum Erfolg zu verhelfen.

Die Stellungnahme, die die Grundlage für das Beratungsergebnis darstellte, ist

za lhter näheren Information beigeiegt.

Landtagsamt

10.11.2020
GP.0169.18
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